
Zeitschrift: Zeitlupe : für Menschen mit Lebenserfahrung

Herausgeber: Pro Senectute Schweiz

Band: 76 (1998)

Heft: 12

Rubrik: Tiere

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 23.03.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Versiehe-
rangen

Dr. Hansruedi Berger

Hund rennt ins Auto -
wer kommt für den
Schaden auf?
U/z/ängst rannte mir an/" ez'ner

Übezlandsfrasse ezn Hzznd seit-
Zieh ins Auto. G/zzc/c/z'c/zerwez'se

Zram es zzz'c/zf zzz einem grösseren

Z/n/â/Z, doc/z cZie Reparatur /cos-

tet etwa 2100 Fran/cen. Nun
wiZZ die Pnvat/za/tp/ZicZztversi-

c/zerzmg des g/üc/c/zc/zerwez'se

anwesenden PZunde/zaZters Ze-

dzg/z'c/z die FZäZ/te der Sc/zaden-

summe üZzerne/zmen. Da micZz

am [JnfaZZ üZzerZzaupt Zcez'ne

5cZzuZd tri/Jt, /rage icZz: Muss icZz

den Vbrsc/z/ag der Versic/zerun,s>"

aZcze/ztieren?

Ja. Diese überraschende Ant-
wort ergibt sich aus dem Um-
stand, dass ein Auto mit seiner
Masse und seiner Geschwin-

digkeit im Strassenverkehr ei-

ne potentielle Gefahr für die

Elektrovelo

ELEKTROBZ/fE
Otine trampe/n, ohne schwitzen,
ganz bequem /'m Satte/s/'fzen,

's braucht fce/'n ßenz/'n,
fahrt ohne Lärm,

e/'n so/c/ies \/e/o hat man gern.

Auch als Dreirad erhältlich.
Kein Führerschein nötig.

Unterlagen über Tel. 061/461 74 38

schwächeren Verkehrsteilneh-

mer darstellt. Deshalb muss
der Autofahrer nach Gesetz

selbst dann einen Teil der Haf-

tung übernehmen, wenn ihn
kein Verschulden trifft. Juris-
ten nennen das die Gefähr-
dungshaftung.

In Ihrem Fall stellt sich
noch die Frage, ob den Hun-
dehalter der Vorwurf einer
mangelhaften Beaufsichti-

gung seines Hundes trifft.
Dies könnte Ihre Haftung al-

lenfalls mildern, nicht aber

aus der Welt schaffen.
In der Gerichtspraxis sieht

das dann so aus: Kann dem

Motorfahrzeuglenker kein
Verschulden an einer Kolli-
sion nachgewiesen werden
und liegt auch beim Tierhai-
ter über eine eventuelle man-
gelnde Beaufsichtigung hi-
naus kein zusätzliches Ver-
schulden vor, werden die
Haftungsquoten häufig im
Verhältnis von einem Drittel
zu zwei Dritteln zu Lasten des

Automobilisten festgelegt.
Falls Ihnen also die Privat-

haftpflichtversicherung des

Tierhalters eine Haftung von
50 Prozent zuweist und damit
nur den halben Schaden er-

setzt, so liegt sie damit inner-
halb der von Gesetz und Ge-

richtspraxis vorgegebenen
Richtlinien.

Melden Sie den Schaden
Ihrer Autoversicherung: Kol-
lision mit einem Tier ist näm-
lieh grundsätzlich durch die

Teilkaskopolice gedeckt. Die-
sen wichtigen Hinweis hätte
Ihnen eigentlich die Gesell-
schaft des Hundehalters ge-
ben können.

Bei einer Kollision mit
einem Tier verlangt die Ge-

Seilschaft vom Versicherten
in der Regel einen entspre-
chenden Nachweis. Das hat
etwas mit schlechten Erfah-

rungen der Branche zu tun.
Immer wieder schützen näm-
lieh versicherte Automobi-
listen einen solchen Zusam-
menstoss vor, um eine Versi-

cherungsleistung für einen
anderweitig eingegangenen
Blechschaden zu erschlei-
chen. Man sollte also zu sei-

nem eigenen Vorteil nach
dem Zwischenfall beim näch-
sten Polizeiposten einen Un-
fallrapport erstellen lassen.

Grundsätzlich deckt die

Privathaftpflichtpolice alle
durch ein Haustier verursach-
te Schäden. Voraussetzung ist
stets, dass der Versicherungs-
nehmer haftet, also seiner Be-

aufsichtigungspflicht nicht
nachgekommen ist. Eine

Schadenersatzpflicht entsteht
zum Beispiel dann, wenn ein
bissiger Hund sich in der Öf-

fentlichkeit ungehindert be-

wegen kann und jemand da-

durch zu Schaden kommt.
Ebenfalls für den Schaden
einstehen muss, wessen Vier-
beiner auf der Finnenbahn
einen Läufer ins Bein beisst.

Hier kann man dem Hunde-
halter vorwerfen, dass die Fin-
nenbahn ausschliesslich den

Sportlern vorbehalten ist,
während im ersten Beispiel
der Hund an der Leine geführt
werden müsste. Die Versiehe-

rung wird für die Schadener-

satzansprüche aufkommen.
Im Falle des bissigen Hundes

muss der Versicherte freilich
gewärtigen, dass ihm die Ge-

Seilschaft wegen Grobfahrläs-

sigkeit den geforderten Scha-

denersatz nicht ganz vergütet.
Wenn sich hingegen je-

mand trotz eines Schildes

«Warnung vor dem Hunde«
unbekümmert einem Hause
nähert und dann gebissen
wird, so trifft ihn zumindest
ein Mitverschulden. Er wird
einen Teil des ihm entstände-
nen Schadens selbst überneh-
men müssen, die Differenz
wird dann von der Gesell-
schaft des Hundehalters ge-
deckt.

Dr. Hansraed; Berger

Tiere

Annette Geiser-Barkhausen

Warum kratzt unsere
Katze immer wieder
am Bodenteppich?
Unsere /uzzge Katze hat ez'z-ze

dämme Arzgewo/zzi/zez'f. Jetzt,

wo sz'e bei sc/z/ec/zfem Wetter
vermeZzrt drirzrzerz ist, Zeratzt sie

immer wieder am ßodez-zteppze/z

im Garzg. Was Zearzzz man da-

gegez-z fzzzz?

Ihre Katze wetzt ihre Krallen.
Krallenwetzen ist ein natürli-
ches Verhalten der Katze. Sie

muss ihr Jagdwerkzeug, ihre
Krallen, ständig kürzen und
schärfen. Im Freien lassen
sich immer wieder Katzen be-

obachten, wie sie ihre Krallen
an morschem Holz oder an
Baumstämmen wetzen. Sie

müssen einmal darauf ach-

ten, vermutlich hat Ihre
Katze im Sommer auch ir-
gendwo draussen ihre Krallen
gewetzt.

Damit das Büsi keine Tep-

piche oder Möbel mit den
Krallen traktiert, muss man
das Krallenwetzen unbedingt
auf ein Kratzbrett oder einen
Kratzbaum umlenken. Ein
Kratzbaum muss nicht unbe-
dingt ein teures Gebilde aus
dem Fachgeschäft sein. Ein
solid am Boden stehendes
Gestell mit einem alten Tep-

pich bespannt tut seinen
Dienst ebenso.

Ein Kratzbaum oder -brett
lädt eine Katze zwar zum
Krallenwetzen ein. Aber
wahrscheinlich wird sie trotz-
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Nützliche Adressendem versuchen, ihre Krallen
auch einmal an anderen Ob-

jekten zu schleifen. Dann gilt
es die Katze gut zu überwa-
chen, um sie sofort vom
falschen Kratzobjekt liebevoll
aber bestimmt zu entfernen.
Dann trägt man sie zum
Kratzbrett und zeigt ihr mit
den eigenen Pfoten, dass sie

hier kratzen darf und soll. Ei-

ne schöne, rauhe Oberfläche
erweckt meist schnell die
Kratzlust. Zusätzlich ein
Spritzer Baldrian erhöht noch
die Attraktivität des Kratz-
baums.

Annette Ge/ser-ßattcfzawsen

Club katholischer
Bekanntschaftsring kbr
und Silberclub
Im C/ub kbr treffen sich alleinste-
hende Damen und Herren, die
ihre Freizeit mit anderen Personen

verbringen wollen (Ferien, Reisen,

Ausflüge, Tanzpartys, Feste,

Bildungsangebote usw.).

Der 5//berc/ub bietet am Sonntag
Programme für Personen ab 55.

/nformat/onen: Moosstrasse 75,

6003 Luzern, 047 270 76 53

Golden Age Club
Ein Club, in dem man Freund-

schalten schliessen und der Ein-

samkeit entfliehen kann. Er bietet
nachmittags Informations- und

Unterhaltungsveranstaltungen an.

03 7 320 73 60

Diabetes-Hotline 0844 80 70 80

Informations- und Beratungsdienst
zum Thema Diabetes, Fr 11-13 Uhr

Wochenend-Stube

Sa, So und Feiertag, 13-21 Uhr:
«Wochenend-Stube» für alle, de-

nen Wochenenden und Feiertage
eine Last sind; für Menschen, die
einen Partner verloren haben, die
eine Lebenskrise durchstehen
müssen, die arbeitslos sind, die
unter Einsamkeit leiden usw.

ßrahmsstr 22 (be/m A/b/sriederp/afz),
Zürich. Gemeinsame D/ensf/e/stung
von Caritas, Dargebotener Hand
and £vange//scbem Fraaenband.

Parkinphon 0800 80 30 20

Neurologen beantworten Fragen
auf der Gratis-Hotline. Deutsch:
1. Mi/Monat; franz.: 2. Mi/Monat

Krebstelefon 0800 55 88 38

Informations- und Beratungs-
dienst zum Thema Krebs, gratis
und anonym, Mo-Fr 16-19 Uhr

Free Evergreens Kulturklub
und Sozialwerk Zürich

Unabhängiger Kulturklub für
Freizeit, Theater, Reisen, Tanz und
Kommunikation. Jeden So Treff-

punkte zum Spielen, Wandern,
Spazieren, Kultur. Bastelgruppe,
Besuchsdienst und Kultur-Unter-

stützungsfonds für Einsamkeit
im Alter.

FE5, Sekretariat, Werdsfr. 34,
8004 Zürich, 07 242 02 33

Ring i der Chetti
Die Selbsthilfeorganisation «Ring
i der Chetti» will etwas tun gegen
das Alleinsein (keine Partnerver-

mittlung). Alle alleinstehenden
Damen und Herren bis 65 Jahre
sind in einer der 12 in der ganzen
Schweiz existierenden Gruppen
willkommen.
Scbwe/zeriscbe Gruppen für
A7/e/nstebende, Postfach 767,
3360 Herzogenbachsee (frank/ertes
Pückantwortcoavert be/'/egen)

•

Die Schweiz 1939-1945

Damit unsere
Nachkommen nicht

vergessen
Berichte von Zeitzeuginnen

und Zeitzeugen

Fr. 29.-
plus Fr. 3.90 Versandkosteri

und MwSt,

Bestelltalon
Bitte senden Sie mir Ex. des Buches
«Damit unsere Nachkommen
nicht vergessen»
zum Preis von Fr. 29.- plus
Fr. 3.90 Versandkosten und MwSt.

Name Vorname

Strasse/N r. PLZ/Ort

Unterschrift Zeitlupe-Abonnent/in Ja nein

Talon bitte senden an: Zeitlupe, Verlag, Postfach 642, 8027 Zürich
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